
Anspruch auf Stelle nach Elternzeit und
Versetzungsantrag???
Beitrag von „Moebius“ vom 6. Juli 2012 21:23

Ein Recht hat man nicht.
Den Antrag sollte man so früh wie möglich stellen. Niedersachsen wird dem in Anbetracht
deiner Fächerkombination und persönlichen Situation vermutlich zustimmen. Ob SH dem dann
ebenfalls zustimmt und auch zeitnah eine Stelle für dich hat, steht auf einem anderen Blatt.
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